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Kontrakt- Hochschulräte Rechts- Global- Indikatorge- Studien- Wahl der
manage- (2006) form haushalt stützte Finan- gebühren Hochschul-
ment zierung leitung
Vertrags- (M-)Bf.: (Mitwir- nur öffent!. Rückbau Verändenmgs- grundstän- Schema:
förmige kung an) Be- Körperschaft kameralis- potenzial dige (ind. Vorschlag
Vereinba- schJussfassung; gesetz!. tischer (2004)') konsekutive -7 Wahl
rungen ZSt: Zustim- vorgesehen? Strukturen Master-) Stu- (Wahlbestä-
Land- mung; diengänge; tigung)
Hoch- Extern: hoch- pro Semester -7 Ernen-
schulen schulextern nung

ZSt.: Grundord-
nung, Studien-

gesetz!.
gänge, Hoch- Findungs-
schulgliederung, kommission

vorge-
Haushalt

keine indika-
ab WS 07/08 -7 Hoch-

SL schrieben;
M-Bf.: Struktur-

nein ja torgestützte
500 E: schulrat u.

Beginn:
u. Entwicklungs-

Finanzienll1g
Senat

2000
plan -7 Land
Mitglieder: nur
extern

gesetz!. ZSt.: Studien-
vorge- gänge, HSG, keine indi ka-

Senat
SN. schrieben; Haushalt nein

erste
[orgestü tzte keine

Ansätze -7 Konzil
Beginn: Nlitglieder: nur Finanzierung

2003 extern

gesetz!. nur stel- Findungs-
vorge- lungnehmende keine indika- Langzeitstu- kommission

ST schrieben; Funktionen ja ja torgestützte diengebühren -7 Senat
Beginn: Mitglieder: nur Finanzierung SOOE: -7 erweiter-

2002 extern ter Senat

ZSt.: Grundord-
Findungs-

nung, Struktur-
kommission

gesetz!. -7 Hoch-

ermöglicht;
u. Entwicklungs- ab 2008 Langzeitstu-

schulrat
TH

Beginn:
plan nein erste <3% diengebühren

(in Einver-
Mitglieder: alle Ansätze SOOE:

2003 nehmen mit
oder mind. 2/3

Senat)
extern

-7 Land

Sofern nicht anders angegeben: Stand 2007 (geplante Gesetzesänderungen sind berücksichtigt)
11 Das "maximale Veränderungspotenzial" im Haushalt einer Hochschule ergibt sich aus dem Anteil der leistungsori­
entierten Mittelverteilung am Gesamthaushalt und der in den meisten Ländern vorhandenen Kappungsgrenze (Leszc­
zensky/Orr 2004: 49).
Quellen: LandesllOcI.sclllllgeselze, HoiJeniJaus (2006), Lcszczfllsky/Orr (2004), .MinisteriulII fiir Wiss('llSclrnft, Weiterbildung,
Forschung und Kultur RI.einland-Pfalz (2005), Sliftrrverbnnd (2002), Anfrngen llei den ZlIstiindigell Lnlldl'slIIillislerien

Ein prägnantes Beispiel für Unterschiede in den Reformansätzen der LäJ1der sind Hochschu/­
räte bzw. -kuratorien, die es in aUen Ländern außer Bremen gibt. Teilweise haben mehrere
Hochschulen einen gemeinsamen Hochschulrat, aber in der Regel ist für jede Hochschule
ein eigenes derartiges Organ eingesetzt worden. Je nachdem, wie stark die jeweilige Landes­
hochschulpolitik vom Leitbild der Hochschule als Dienstleistungsunternehmen geprägt
wird, ist der Hochschulrat als mehr oder weniger starkes Aufsichtsgremium verfasst. Das
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findet seinen Ausdruck in Unterschieden der Zusammensetzung und Kompetenzen (vgl.
auch Laqua 2004). In zehn Ländern sind die Hochschulräte ausschließlich oder mehrheitlich
mit externen Mitgliedern besetzt. Ausschließlich extern besetzte Hochschulräte haben weni­
ger Kompetenzen als solche, in denen auch HochschulmitgJieder vertreten sind (so in Ba­
den-Württemberg, Bayern und Berlin). Sie wirken in der Regel lediglich an Beschlüssen mit
(Zustimmung) oder verbleiben im Status eines Beratungsgremiums (Stellungnahmen und
Empfehlungen). Bei einer gemischten Besetzung aus hochschulexternen und -internen Mit­
gliedern übernehmen sie aber auch direkte Steuerungsfunktionen (Beschlussfassung). Starke
Hochschulräte gehen zwangsläufig mit einer Schwächung der Akademischen Senate einher.

Die Frage, in welcher Weise Hochschulräte an der Bestellung der Hochschulleitung
mitwirken (vorschlagend, wählend, stellungnehmend oder lediglich zur Kenntnis neh­
mend), wird in Tabelle 3 gesondert dargestellt, da sie für den Übergang eines bisherigen
Kernbereichs der akademischen Selbstverwaltung in die Zuständigkeit eines nicht von den
Hochschulmitgliedern gewählten Gremiums steht. Es zeigt sich, dass in sechs Ländern der
Hochschulrat für die Wahl der Hochschulleitung zuständig ist (im Saarland gemeinsam mit
dem Senat). Seine Entscheidung muss allerdings außer in Bayern - wo der Senat im Hoch­
schulrat vertreten ist - immer durch den Senat bestätigt werden. In den verbleibenden Län­
dern sind weiterhin der Senat bzw. das Konzil für die Wahl der Hochschulleitung zustän­
dig, jedoch erfolgt die Wahl in einem Land auf der Grundlage eines gemeinsamen Vor­
schlags von Hochschulrat und Land wld in sieben Ländern auf der Basis von Vorschlägen
von Findungskommissionen, in denen Mitglieder des Hochschulrats oder von ihm bestellte
Persönlichkeiten vertreten sind.

Die meisten Länder sehen in ihren Hochschulgesetzen die Möglichkeit vor, dass die
Hochschulen eine andere Rechts/arm annehmen als die Körperschaft des öffentlichen Rechts.
In Niedersachsen kann der Staat die Trägerschaft für eine Hochschule an eine Stiftung des
öffentlichen Rechts übertragen. Mehrere Hochschulen haben von dieser Option bereits
Gebrauch gemacht.

Die Einführung von GlobnlllllllShnltt'1I soll den Hochschulen einen unbürokratischen
Umgang mit den ihnen von den Ländern zur Verfügung gestellten öffentlichen Mitteln er­
möglichen. Ein Globalhaushalt umfasst (mindestens) die Einführung einer gegenseitigen
Deckungsfähigkeit der Haushaltstitel, die überjährige Übertragbarkeit von Haushaltsmit­
teln, also der Möglichkeit zur Rücklagenbildung, und die Reduzierung der Anzahl von
Haushaltstiteln. Auch wenn die meisten Länder angeben, ihre Hochschulhaushalte globali­
siert zu haben, so werden doch nur in einigen Fällen alle drei Kriterien vollständig erfüllt.
Vier Länder halten im Wesentlichen an der traditionellen Kameralistik fest, indem sie ledig­
lich eine Reduzierung der Haushaltstitel vornehmen.

Bei den in den Ländern eingeführten Verfahren der leistullgsorientierten (illdikntarbnsier­
fell) Mittelzuweisu71g an die Hochschulen schwankt das Veränderungspotenzial einzelner
Hochschulhaushalte nach oben oder nach unten zwischen unter drei Prozent und über zehn
Prozent. Die Mehrzahl der Länder hat sich für eine relativ begrenzte Möglichkeit des Ver­
lusts oder Zugewinns öffentlicher Haushaltsmittel durch Leistungen in Forschung und Leh­
re entschieden. Zudem sind die Landesmittel für die Hochschulen in der Regel insgesamt
gedeckelt, so dass breite Leistungssteigerungen (z.B. Steigerung der Absolventen in der
Regelstudienzeit und Drittmitteleinwerbung) der Hochschulen gegebenenfalls nicht belohnt



werden können..Häufig wird zwischen Grundbudgets und Leistungs- bzw. Innovations­
budgets differenziert, aus denen je unterschiedliche Zwecke zu finanzieren sind. Zum Teil
werden auch Globalbudgets für die Fakultäten vorgeschrieben. Die Möglichkeit, ein hoch­
schuleigenes Körperschaftsvermögen zu bilden, wird in mehreren Hochschulgesetzen er­
öffnet.

Bei Stlldiellgebiihrell ist die Situation dergestalt, dass die Mehrheit der Länder Gebühren
für Verwaltungsvorgänge (etwa 50 Euro) und zwei Bundesländer Studiengebühren (nur)
von Langzeitstudierenden erheben, zwei Länder mit Studienkonten arbeiten (was in der
Wirkung dem Langzeitgebühren-Modell entspricht, im Übrigen aber ejn Weg zur Vermei­
dung von Gebühren für das Erststudium ist), und sieben Bundesländer allgemeine Studien­
gebühren eingeführt haben bzw. die Einführung vorbereiten (meist 500 Euro, für Langzeit­
studierende bis 900 Euro). Hierbei besteht eine charakteristische Differenz darin, ob die
Studiengebühren per Gesetz vorgeschrieben werden oder dje Einführungsentscheidung
bzw. die Entscheidung über die Höhe innerhalb einer Von-bis-Spanne den Hochschulen
überantwortet wird (wie in Nordrhein-Westfalen und Bayern).

2.3 Neugestaltungen im Dienstrecht

Das Dienstrecht weckt hochschulpolitisch besonderes Interesse, da seine Gestaltung darüber
bestimmt, wie die zentrale Ressource von Hochschulen - ihre Wissenschaftler und Wissen­
schaftlerinnen - angeworben, entwickelt, motiviert und gehalten werden kann. Im Rege­
lungsbereich Dienst- und Besoldungsrecht finden sich regionale Spezifika vor allem bei den
Themen Juniorprofessur und Professur, aber auch bei der Dienstherreneigenschaft für alle
Hochschulmitarbeiter (vgl. Tab. 4). Die DiCllstherrCllcigenschnft für Angestellte und Beamte
an Hochschulen, die traditionell beim Land lag, wurde bislang erst in wenigen Ländern an
die Hochschulen übertragen. Vereinzelt wird auch mit einem Verzicht auf die bisherigen
Stellenpläne experimentiert.

Zur traditionellen Professur gibt es unterschiedliche gesetzliche Regelungen bezüglich
des Berufungsrechts, der Flexibilität der Besoldung auf Hochschulebene, zu der Frage der
Berufung im Beamten- oder Angestelltenverhältnis sowie hinsichtlich der Befristungsmög­
lichkeit von Professuren. Während alle Länder unter mehr oder weniger spezifischen Vor­
aussetzungen eine befristete Beschäftigung von Professoren und auch deren Beschäftigung
im AngesteLltenverhältnis ermöglichen, bestehen beim Berufungsrecht und der Professoren­
besoldung deutliche Unterschiede. Bei Berufungen mussten die Landesregierungen bisher
die Vorschläge der Hochschulen bestätigen. Heute treffen in der Hälfte der Länder die Hoch­
schulen die Letztentscheidung bei Berufungen bzw. können das Berutungsrecht übertragen
bekommen. Es gibt allerdings nur ein Land, in dem die Hochschulen sowohl über die
Dienstherreneigenschaft als auch über das Berufungsrecht verfügen (Nordrhein-Westfalen).

In Bezug auf die Flexibilität einzelner Hochschulen bei der Professorellbesoldul1g hat
Handel (2005) einen Indikator entwickelt, der 17 unterschiedliche Aspekte berücksichtigt. In
seiner Studie kommt er zu dem Ergebrus, dass fünf Länder den Hochschulen relativ wenige
Vorgaben gemacht und ihnen die vom Professorenbesoldungsreformgesetz auf Bundesebe­
ne eröffneten Gestaltungsspielräume größtenteils weitergegeben haben. In zwei Ländern
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lassen die landesgesetzlichen Regelungen den Hochschulen hingegen ausgesprochen wenig
Spielraum, bei der Professorenbesoldung ein eigenes Profil zu entwickeln (Rheinland-pfalz
und Brandenburg).

Tabelle 4: Hochschulreform in den Ländern: Dienstrecht & Personal

Dienstherreneigenschaft Berufungsrecht Professorenbesoldung

Land Flexibilität

BB Land Land niedrig

BE Hochschulen Land hoch

BW Land Hochschulen hoch

BY Land Land mittel

HB Land Land mittel

HE Hochsd1ulen vorgesehen
Hochschulen

hoch
(im Einvernehmen mit Land)

HH Land Hochschulen hoch

MV Land Land mittel

Land/
Land (3jährige Übertragung an

NI
Stiftungshochschulen

Hochschulen möglich) bzw. hoch
Stifh.lngshochschulen

NW Hochschulen Hochschulen mittel

RP Land Land niedrig

SH Land Hochschulen mittel

SL Land Hochschulen mittel

SN Land Land mittel

ST Land Land mittel

TH Land Hochschulen mittel

Qlldlm: LJIldt'slrochscllIIlxesrlZt', jeweils IIktllell (Jlllli 2007) Xdfl'lIdt' FIISSllllg, Hlllldd (2005)

Die Juniorprojessllr ist mittlerweile in allen Ländern gesetzlich eingeführt. Allerdings haben
manche Landesgesetzgeber die JuniorprofessUI mit Einschränkungen gegenüber den ande­
ren Hochschullehrern ausgestaltet hinsichtlich der Bewerbungsverfahren, mitgliedschafts­
rechtlicher Stellung, individueller Autonomie, akademischen Mitwirkungsrechten, passi­
vem und aktivem Wahlrecht sowie bei der Regelung der Titelführung. Andere Länder hin­
gegen haben die Juniorprofessoren den anderen Professoren weitestgehend gleichgestellt
(am konsequentesten BerUn).
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2.4 Analyse: Länderspezifische Ausprägungen der Hochschulreforrn als Ergebnis"von
Parteipolitik?

Es konnte gezeigt werden, dass einige Länder bei der entstaatlichend-dezentralisierenden
Hochschulreform ausgesprochen offensiv ul}d dynamisch vorgehen, während sich andere
eher vorsichtig und kompromissorientiert verhalten. Im Weiteren soll nun erörtert werden,
welche Rahmenbedingungen für die unterschiedlichen Vorgehensweisen einzelner Länder
bei der Hochschulreform als relevant angesehen werden können.

Tabelle 5 fasst auf der Grundlage der Tabellen 3 und 4 die Schwerpunkte der Steue­
rungsreformen in den einzelnen Ländern zusammen. Sie bezieht sich auf gesetzliche Rege­
lungen und berücksichtigt nicht, inwieweit diese bereits in die Praxis umgesetzt wurden. Im
Sinne elner sukzessiven lnformationsverdichtung werden nur die Instrumente einbezogen,
die deutliche Steuerungswirkungen entfalten. Die tabellarische Darstellung stellt eine Mo­
mentaufnahme aus dem Jahr 2007 dar, da die Länder sowohl ihre Steuerungsinstrumente
kontinuierlich verfeinern als auch die institutionelle Hochschulautonomie weiterhin aufwer­
ten.

Tabelle 5: Hochschulsteuerungsreformen im Ländervergleich

Hoch-

Neue Steuerungsinstrumente Institutionelle Autonomie
schul-
organi-
sation

Kontrakt-
Hoch-

indikatorge- Bem-
Global-

Wahlder
manage-

schulräte
stützte Finan- fungs- Rechtsform

haushalt
Hochschul-

ment zierung recht leitung

BB • •• • •• ..
BE .. .. • ..
BW .. .. • •• •• ..
BY • .. • .. · ••
HB .. · ..
HE · · · • •• .. •
HH .. .. • •• •• ••
MV • • · ..
NI .. • .. . • •• ••
NW .. .. •• .. .. •• ••
RP • .. •• •• · •
SH • • •• .. •• ..
SL .. .. .. •• .. •
SN • .. .. •
ST · • ••
TH · .. • .. .. · ·

•• = vergleichsweise offensiver Reformstil; • = vergleichsweise vorsichtiger bzw. kompromissorientierter Reformstil;
weiß =(bislang) Verbleib im herkömmlichen Modus;
grau unterlegt = hohe Refounaktivität (Neue Steuerungsinstrumente: Länder, die fünf Punkte aufweisen; Institutionel­
le Autonomie: Länder, die sechs Punkte haben; Hochschulorganisation: Länder, mit einem Doppelpunkt)
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Es zeigt sich, dass lediglich einige westdeutsche Länder die Steuerung ihrer Hochschulen
vergleichsweise offensiv reformieren. Darunter gibt es sowohl Flächen- als auch Stadtstaa­
ten. In den Bereichen neue Steuerungsinstrumente und institutionelle Autonomie wurde
insgesamt deutlich weitgehender reformiert als im Bereich der Hochschulorganisation.

Es soll an dieser Stelle nicht darum gehen, die Funktionalität der unterschiedlichen Re­
formansätze zu vergleichen und zu bewerten oder eine normative Kritik ihrer Zielrichtung
vorzunehmen. So ist grundsätzlich nicht auszuschließen, dass die Länder, die sich in der
Hochschulsteuerungsreform eher zurückhaltend verhalten, eine höhere Leistungsfähigkeit
ihrer Hochschulen erzielen als aktivere Länder. Auch ist darauf hinzuweisen, dass die Ent­
staatlichungs- und Dezentralisierungsaktivitäten auf eine Erweiterung institutioneller Auto­
nomie zielen. Diese Autonomiesteigerung ist von der Freiheit der Wissenschaft nach Art. 5
(3) GG - also der Freiheit der Themenwahl, der Methodenwahl, der wissenschaftlichen
Kommunikation und des Umgangs mit den wissenschaftlichen Ergebnissen - zu unterschei­
den. Operative Träger der Hochschulautonimie sind aber die Hochschulleitungen und ggf.
die Dekanate - und sie sind dies um so mehr, je stärker die Kompetenzen der akademischen
Selbstverwaltungsgrernien reduziert werden.

Von besonderem Interesse ist nun in der föderalistischen Betrachtung, in welcher Be­
ziehung der Reformstil zur Programmatik der Regierungsparteien in den Ländern steht.
Werden die oben vorgenommenen Gruppierungen nach der Dynamik der Hochschulsteue­
rungsreform, die aktuellen Beschlusslagen zu Studiengebühren - als dem bedeutendsten
hochschulpolitischen Reformbruch seit der Hochschulexpansion - und die parteipolitischen
Besetzungen der Landesregierungen einander vergleichend gegenübergestellt, so ergibt sich
kein vollständig konsistentes Bild, aber doch ein grobes, intern differenziertes Muster (Ta­
belle 6):

Am eindeutigsten lässt sich in Baden-Würtlemberg, Hamburg, Nordrhein-Westfalen,
Niedersachsen und im Saarland der parteipolitischen Prägung der Landesregierung eine
hochschulpolitische Linie zuordnen: Sowohl bei der Hochschulsteuerungsreform als auch
beim hochschulpolitischen Reizthema Studiengebühren wird dort unter bürgerlichen Regie­
rungen ein offensiver Zugriff gepflegt. In einem Land allerdings, Niedersachsen, war diese
Reformrichtung bereits unter der früheren SPD-dominierten Regierung eingeleitet worden.
Die gleichfalls bürgerlich regierten Länder Bayern und Hessen haben sich für allgemeine
Studiengebühren entschieden, sind aber in der Hochschulsteuerungsreform zurückhalten­
der. Auch Schleswig-Holstein, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben unionsdomi­
nierte Regierungen, verzichten aber bislang auf allgemeine Studiengebühren, und die drei
letztgenarU1ten Länder vermieden zudem bisher auch durchgreifende Änderungen der
Hochschulsteuenmg.

Bei den SPD-dominierten Landesregierungen lässt sich die Situation dagegen etwas
sttingenter zusammenfassen: Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Rhein­
land-Pfalz verzichteten bislang auf allgemeine Studiengebühren und gehören bei der Hoch­
schulsteuerungsreform zu den Ländern, die zurückhaltende Änderungen implementieren
bzw. den herkömmlichen Modus beibehalten.

Am ehesten lässt sich eine parteipolitische Polarisierung noch in der Frage der Stu­
diengebtlhren erkennen: Dort, wo Studiengebühren eingeführt wurden, sind.;die Regierun­
gen bürgerlich dominiert. Wo auch unionsdominierte Regierungen noch keine Studienge-
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bühren eingeführt haben, ist dies kein Ausdruck prinzipieller Ablehnung: Die ostdeutschen
Länder verzichten zum einen einstweilen darauf, um die vergleichsweise geringe Studier­
neigung in den östlichen Bundesländem nicht zusätzlich zu dämpfen; zum anderen regie­
ren in Mecklenburg-Vorpümmem, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg (wie auch im
studiengebührenfreien Schleswig-Holstein) Große Koalitionen, in denen der Studiengebüh­
renverzicht Bestandteil koalitionsintemer Konfliktvermeidung ist.

Tabelle 6: Hochschulreformen und parteipolitische Prägungen der Landesregierungen

BB BE BW BY HB HH HE MV NI NW RP SH SL SN ST TH

Hochschulsteue-
rungsreforrn1)

• . .. . .. . .. •• • .. .. . .
Studien-
gebühren2)

.. .. . .. .. .. •• • .. . •

Parteipolitische ••• I ·1 ·1 • I ·1 • I
Prägung der Lan- ... •• .. ••• .. .. • .. ... ..
desregienmg3)

• ... •• .. ... ...
Parteipoli tische
Präßl-mg des

•• •• I· . I·· ·1 • I ·1 · • I·· ••
•• I ·1 ••

Wissenschafts-
.. .. . •• .. •• .. • ..

ministeriums')

" entsprechend Gesamtpunkten aus Tab. 5
" •• =allgemeine Studiengebühren; • = Studienkonten bzw. Langzeitstudiengebühren; weiß =keine Studiengebühren
" Grundlage: Zusammensetzungen der Landesregierungen seit 2000; • = nichtbürgerliches Lager; •• = bürgerliches
Lager; ••• = CDU/SPD-Koalition; Doppelangaben: Wechsel innerhalb des Zeitraums 2000- Juni 2007
" Grundlage: Besetzung des Ministeramtes, in dessen Zuständigkeit die Hochschulen fallen, seit 2000; • = nichtbürger­
liches Lager (SPD, Bündnis 90/Die Grünen, PDS/Linke); •• = bürgerliches Lager (CDU, CSU, FDP); parteilose Amtsin­

haber/innen sind dem Lager zugeordnet, aus dessen Mitte sie nominiert wurden; Doppelangaben: Wechsel innerhalb

des Zeitraums 2000- Juni 2007

Insgesamt dürfte für die hochschulpolitische Orientierung der Länder eine andere Unter­
scheidung erklärungsstärker sein als die parteipolitische Prägung ihrer Regierungen. Die
hochschulpolitische Debatte in Deutschland wird durch drei wesentliche Strömungen ge­
prägt: eine konservative, eine chancenausgleichsorientierte und eine marktliberale. Die letzt­
genannte spielt erst seit den achtziger Jahren eine durchschlagskräftige Rolle und hat seither
ihre Position kontinuierlich ausbauen können. Bei der Betrachtung dieser drei Strömungen
ist zu beachten, dass es sich um hochschulpolitische handelt, die nicht umstandslos parallel
laufen mit den üblichen parteipolitischen Zuordnungen der entsprechenden Begriffe: In
allen regierungsbeteiligten Parteien von CSU bis PDS/Linke finden sich, soweit es um Hod1­
schulpolitik geht, jeweils Vertreter aller drei Strömungen. Ebenso ist es charakteristisch,
dass einzelne hochschulpolitische Einstellungen häufig von jeweils zwei der beiden Rich­
tungen geteilt werden (und darm auch Biinc1nisse in Einzelfragen begründen), allerdings
mit je unterschiedlichen, mitunter konfligierenden normativen Begründungen. So treffen
sich z.B. die konservative und die marktliberale Strömung in ihrer hochschulpolitischen
Befürwortung von Leistungsorientierung und Differenzierung; die einen jedoch auf der
Grundlage eines akademischen Exklusivitätsanspruchs; die anderen auf Basis einer leis-
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tungsgesteuerten Inklusionsorientierung. Die marktliberaJe Strömung vertritt ebenso wie
die chancenausgleichsorientierte die Position, dass die Hochschulbildungsbeteiligung ge­
steigert werden solle; erstere aus Gründen der Standortsicherung, letztere aus Gründen der
Verbreiterung sozialer Aufstiegschancen. Oder, ein letztes Beispiel: In der Verteidigung der
akademischen Autonomie stimmen wiederum die konservative und die chancenausgleichs­
orientierte Strömung überein; die einen als Vertreter eines traditionellen, auf Exklusivität
bedachten Universitätsmodells, die anderen deshalb, weil akademisch selbstverwaltete
Hochschulen politischer lntervention einfacher zugänglich sind als unternehmensförmig
gestaltete Organisationen (vgl. Pasternack 2006: 35-37).

3 Fazit und Ausblick auf mögliche Konsequenzen der
Föderalismusreform

Der vorliegende Beitrag hat zunächst aufgezeigt, dass die Hochschulsektoren der Länder
sich von ihrer Größe, der Entwicklung der Hochschulhaushalte, der Verteilung der Studie­
renden auf die Hochschultypen und anderer struktureller Merkmale her deutlich unter­
scheiden. Anschließend wurde dargestellt, dass die Hochschulpolitik der Länder durch eine
Parallelität vereinheitlichender und differenzierender Entscheidungsstrukturen gekenn­
zeichnet ist.

Mit der Steuerungsreform, der Frage nach der Einfühnmg von Sh.ldiengebühren und
den Neuregelungen zur personalbezogenen Kompetenzverteilung wurden für diesen Bei­
trag Teilbereiche der Hochschulreform zur näheren Betrachtung ausgewählt, in denen keine
bundesweite Abstimmungsnotwendigkeit im Sinne einer Einheitlichkeit von Studienchan­
cen besteht und in denen regionale sozioökonomische Besonderheiten keine tragende Rolle
spielen. Es wurde vielmehr davon ausgegangen, dass sich den Ländern in diesen Themen
jeweils (partei-) politische Gestaltungsfelder eröffnen können.

ln der Frage der Einführung von Studiengebühren für Erststudierende lässt sich eine
vergleichsweise deutlich durch die parteipolitische Prägung der Landesregierungen beding­
te Unterscheidung der Vorgehensweisen der Länder beobachten. Die Gegenüberstellung
der Dynamik von Steuerungsreformen in den einzelnen Ländern und der parteipolitischen
Ausrichtung der Landesregierungen/Wissenschaftsministerien hat allerdings kein eindeutig
profiliertes Bild ergeben. Dies wird von den Autoren maßgeblich darauf zurückgeführt,
dass es keine vollständig stabilen Übereinstimmwlgen zwischen den allgemeinen politi­
schen und den hochschulpolitischen Orientierungen der einzemen Parteien gibt.ln.folgedes­
sen können sowohl konservative als auch linke Parteipolitiker in der Hochschulpolitik
marktliberal agieren, während liberale Parteipolitiker hochschulpolitisch chancenaus­
gleichsorientiert handeln können.

Nachdem die erste Stufe der Föderajismusreform die ursprünglich im Grundgesetz an­
gelegte Konzentration hochschulpolitischer Zuständigkeiten auf der Länderebene wieder­
hergestellt hat, wird die Gestaltungsfreiheit der einzelnen Länder im Hochsdmlsektor in
naher Zukunft formal deutlich erweitert werden. Die Hochschulrahmengesetzgebung des
Bundes wird am 1. Oktober 2008 außer Kraft treten. ~ls Zuständigkeiten verbleiben beim
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Bund lediglich die Regelungen der Hochschulzulassung und der Hochschulabschlüsse (so­
wie der beruflichen Bildung) und die Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Hin­
sichtlich der Hochschulzulassung und -abschlüsse sieht das Grundgesetz allerdings aus­
drücklich ein Abweichungsrecht zugunsten der Länder vor. Ursprünglich war ein aus­
drückliches Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern vorgesehen. Hochschulpoliti­
sche Auswirkungen hat daneben der Umstand, dass den Ländern die ausschließliche Ge­
setzgebungskompetenz für das Dienst-, BesoJdungs- und Versorgungsrecht der Landes­
und Kommunalbeamten übertragen wurde.

Diese Neuerungen ändern indes nichts daran, dass die Länder-Koordination und die
Bund-Länder-Kooperation in der HochschulpoLitik stärker als in zahlreichen anderen Poli­
tikfeldern zentrale Bereiche der Willensbildung und Entscheidungserzeugung sein müssen
(s. auch Scheller 2006). Die Bedeutung dieser Koordinierungen wurde und wird durch die
Föderalismusreform nicht schwächer, sondern stärker - und zugleid1 schwieriger: Die Re­
form zielt in der Hochschulpolitik ausdrücklich auf eine Minderung der kooperativ-föde­
ralistischen Elemente zugunsten eines dezidierten Wettbewerbsföderalismus. Die Länder
sollen in konstruktiver Konkurrenz untereinander nach innovativen Lösungen für bundes­
weite und regionalspezifische hochschul politische Herausforderungen suchen. In diesem
neu definierten Rahmen ist nun der weit reichende Bedarf an horizontaler und vertikaler
Koordination zu befriedigen.
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